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Was ist passiert? 

• Entscheidung des europäischen Gerichtshofes (EuGH) vom 
19.11.2020 

 syrische Kriegsdienstverweigerer sollen im Regelfall die 
Flüchtlingseigenschaft bekommen

• Deutschland gibt seit 2016 fast nur noch subsidiären Schutz

• Viele Entscheidungen nach EuGH Urteil sind jetzt angreifbar

• Zur Überprüfung muss man einen Folgeantrag stellen



Wie funktioniert ein 
Folgeantrag? 

• Für einen Folgeantrag braucht man „neue Gründe“, wie 
hier das Urteil des EuGH

• Man hat drei Monate Zeit den Antrag zu stellen (bis 
19.2.2021)

• Der Antrag muss normalerweise persönlich gestellt werden 
-> wegen Corona geht das zurzeit auch schriftlich

• Adresse ist die Außenstelle, die den ursprünglichen 
Bescheid erstellt hat



Was passiert dann? 

• Das BAMF muss den Folgeantrag zuerst einmal annehmen 
und dann prüfen (inkl. Widerrufsprüfung)

• Wie lange das dauert, kann man nicht sagen

• Wahrscheinlich eher länger, weil Antragssteller schon 
Aufenthalt haben (deshalb keine Priorität für das BAMF)

• Wenn das BAMF ablehnt, kann man beim 
Verwaltungsgericht Klage einreichen

• Beim Verwaltungsgericht dauert es auf jeden Fall lange

• ACHTUNG: Gerichtskosten bei Niederlage! 



Status im Folgeverfahren

• Folgeantrag kann nur gestellt werden, wenn das erste 
Asylverfahren abgeschlossen ist
-> ist ein Verfahren noch anhängig, kurze Info ans VG

• Der subsidiäre Schutz und der Aufenthalt bleiben während 
des Folgeverfahrens bestehen

• ABER: Vorsicht, wenn man nur ein Abschiebeverbot nach §
25 Abs. 3 AufenthG hat. Dann erlischt der Aufenthalt und 
man bekommt wieder eine Gestattung.



Motivationen für Folgeantrag

• Passbeschaffungskosten -> mit subsidiärem Aufenthalt muss  
auch ohne Pass Aufenthaltserlaubnis erteilt werden

• Familienzusammenführung -> lange Verfahrensdauer des 
Folgeantrages, wahrscheinlich ist die Familie schneller da 
bei Antrag mit Sub-Schutz

• Vereinfachte Niederlassungserlaubnis -> lange 
Verfahrensdauer des Folgeantrages, währenddessen lieber 
arbeiten und „Monate sammeln“ oder Einbürgerung

• …



Erfolgschancen

• Wir haben mit vielen Anwält*innen und Organisationen 
gesprochen

• Es kommt vor allem auf die individuelle Situation an

• Fast alle denken, dass das BAMF ablehnen wird

• Bei den Verwaltungsgerichten kommt es darauf an, ob sie 
die EuGH Entscheidung als neue Rechtslage anerkennen
-> das war bislang nicht so
-> aus einigen VGs hört man, dass sie ablehnen wollen



Klarstellung

Wir werden nicht für alle Betroffenen Termine zur 
Folgeantragsstellung machen können, da unsere 
Kapazitäten begrenzt sind. Deshalb werden wir 
auswählen! 

Fälle, in denen wir fast keine Chance sehen, werden 
wir nicht annehmen! Sie haben natürlich die 
Möglichkeit zu einer anderen Beratungsstelle zu 
gehen, eine/n Anwält*in zu beauftragen oder den 
Antrag selbst zu stellen.



Link Musterklage

https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/Entwurf-
Asylfolgeantrag-Antragsteller.docx



Noch Fragen?!

????????



Vielen Dank für Ihre/Eure Aufmerksamkeit! 


